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Wahl der Landrätin/des Landrates des Landkreises Prignitz
am 8. Mai 2022

Bekanntmachung der Kreiswahlleiterin vom 26. Januar 2022
Gemäß § 83 in Verbindung mit § 64 Abs. 3 Brandenburgi-
sches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) und § 31 Abs. 
2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung 
(BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermin sowie Wahlzeit

Aufgrund der Festlegung des Wahltages, des Tages einer 
etwa notwendig werdenden Stichwahl und der Wahlzeit 
durch das Ministerium des Innern und für Kommunales des 
Landes Brandenburg vom 22. September 2021 findet die 

 Wahl der Landrätin/des Landrates 
 des Landkreises Prignitz am

 Sonntag, dem 08.05.2022

sowie eine etwa notwendig werdende Stichwahl am

 Sonntag, dem 22.05.2022

jeweils in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Nachdem das Ministerium des Innern und für Kommuna-
les den Wahltermin für die vorgenannte Wahl bestimmt hat, 
fordere ich gemäß § 31 Abs. 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die 
Wahlvorschläge für die Wahl der Landrätin/des Landrates 
des Landkreises Prignitz möglichst frühzeitig einzurei-
chen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

1. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

1.1. Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Ver-
einigungen, Wählergruppen sowie Einzelbewerberin-
nen und Einzelbewerber eingereicht werden (§ 69 Abs. 1 
BbgKWahlG). 
Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als 
Listenvereinigung einreichen (§ 63 i.V.m. § 32 Abs. 1 Satz 1 
BbgKWahlG). Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur an 
einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer
Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvor-
schlag aus (§ 32 Abs. 1 Satz 2 und 3 BbgKWahlG).
1.2. Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen gemäß § 69 Abs. 2 BbgKWahlG 
spätestens bis zum

 Donnerstag, dem 3. März 2022, 12:00 Uhr,

bei der Kreiswahlleiterin für den Landkreis Prignitz mit 
der Anschrift:
 Landkreis Prignitz
 Kreiswahlleiterin
 Berliner Str. 49
 19348 Perleberg
schriftlich eingereicht werden.

2. Inhalt der Wahlvorschläge

2.1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anla-
ge 5b zu § 33 Abs. 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. 

Sie müssen enthalten
a) Namen, Vornamen, Beruf oder Tätigkeit, Tag der Geburt, 
Geburtsort, Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer Be-
werberin oder eines Bewerbers,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung den vollständigen Namen der einreichenden Par-
tei oder politischen Vereinigung sowie die geläufige Kurz-
bezeichnung in 
Buchstaben; der im Wahlvorschlag angegebene Name der 
Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen 
übereinstimmen, den diese im Land Brandenburg führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der 
einreichenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch diese. Aus dem Namen muss 
hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe handelt. 
Der Name und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht 
den Namen von Parteien und politischen Vereinigungen 
oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Na-
men der Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, 
sofern vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der an ihr 
beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen und Wähler-
gruppen anzugeben,

e) der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers darf bei der Bezeichnung nur den Namen 
der Bewerberin oder des Bewerbers enthalten.

2.2. Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder 
einen Bewerber enthalten.

2.3. Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss und die 
E-Mail-Adresse der Vertrauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson 
kann auch eine Bewerberin oder ein Bewerber benannt wer-
den. Soweit gesetzlich nichts Anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauens-
person, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.

2.4. Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem 
Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stellver-
treter, unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der 
oder dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die 
Vertretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzuwei-
sen. 
Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss von 
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jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und 
Wählergruppe entsprechend unterzeichnet sein. 
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers muss von dieser oder diesem unterzeich-
net sein.

2.5. Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Landrätin/zum Landrat des 
Landkreises Prignitz benannt sein. Die Bewerberin oder der 
Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mit-
glied einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahl-
vorschlag zu dieser Wahl antritt.

3. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin 
oder Bewerber

3.1. Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf ei-
nem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, 
Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende Vo-
raussetzungen geknüpft:

a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 65 
Abs. 2 bis 4 BbgKwahlG wählbar sein.

b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine 
Versammlung zur Aufstellung der Bewerberin oder des 
Bewerbers gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein 
(siehe Nummer 4).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benen-
nung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die 
Zustimmung ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 
Abs. 2 Nr. 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvor-
schlag von einer Partei eingereicht, hat die Bewerberin oder 
der Bewerber in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder 
seine Parteimitgliedschaft anzugeben oder zu erklären, dass 
sie oder er parteilos ist.

Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gel-
ten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.

3.2. Zur Wählbarkeit von Deutschen sowie Unionsbür-
gern

Gemäß § 65 Abs. 2 BbgKWahlG sind alle Personen wähl-
bar, die
- Deutsche oder Unionsbürger sind,
- am Tag der Hauptwahl das 18. Lebensjahr vollendet haben,
- in der Bundesrepublik Deutschland ihren ständigen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Bei der Wahl der Landrätin/des Landrates haben die Be-
werberinnen/Bewerber gegenüber der Wahlbehörde an 
Eides statt zu versichern, dass sie nicht nach § 65 Abs. 3 
BbgKWahlG von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 65 Abs. 4 
BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- gemäß § 11 Abs. 2 Nummer 1 oder 2 BbgKWahlG von der 
Wählbarkeit ausgeschlossen ist,
- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
  besitzt oder
- von einem Gericht im Disziplinarverfahren zur Entfernung 
aus dem Beamtenverhältnis oder zur  Aberkennung des Ru-
hegehalts rechtskräftig verurteilt wurde.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 65 
Abs. 5 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- eine der drei Voraussetzungen des § 65 Abs. 4 BbgKWahlG 
erfüllt oder
- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentschei-
dung im Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

3.3. Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin oder 
für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehör-
de nach dem Muster der Anlage 8b zu § 33 Abs. 2 Nr. 2 
BbgKWahlV einzureichen, dass die vorgeschlagene Bewer-
berin oder der vorgeschlagenen Bewerber wählbar ist.

Unionsbürgerinnen oder Unionsbürger, die schriftlich ihre 
Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit 
der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versiche-
rung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 8c zu § 
33 Abs. 2 Nr. 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit 
und darüber hinaus vorlegen, dass sie in ihrem Herkunfts-
mitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen 
sind.

4. Zur Aufstellung der Bewerberin oder des Bewerbers 
gemäß § 33 BbgKWahlG

4.1. Die Bewerberin oder der Bewerber einer Partei oder 
politischen Vereinigung
muss in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei oder politischen Vereinigung in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein (Mitgliederversamm-
lung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl 
hierzu besonders gewählt worden sind (Delegiertenver-
sammlung).

4.2. Die Bewerberin oder der Bewerber einer Wähler-
gruppe muss in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtig-
ten Mitglieder der Wählergruppe (Mitgliederversammlung) 
oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich orga-
nisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtig-
ten Anhängerinnen und Anhängern der Wählergruppe (An-
hängerinnen- und Anhängerversammlung) in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch  durch 
Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhän-
gerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in gehei-
mer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind (Delegier-
tenversammlung).

4.3. Die Bewerberin oder der Bewerber einer Listenver-
einigung muss in einer gemeinsamen Mitglieder- oder De-
legiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt 
worden sein; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 
BbgKWahlG sinngemäß.

4.4. Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zuständigen 
Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung oder der 
oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit 
einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln oder 
durch öffentliche Ankündigung zu laden.

4.5. Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime 
Wahl der Bewerberin oder des Bewerbers und der Delegier-
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ten für die Delegiertenversammlung vorschlagsberechtigt. 
Den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu ge-
ben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemes-
sener Zeit vorzustellen. 
In der Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglie-
der, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der 
Abstimmung beteiligen.

4.6. Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- 
oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift nach 
dem Muster der Anlage 9b zu § 33 Abs. 2 Nr. 4 BbgKWahlV 
zu fertigen, die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. 
Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der 
Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der er-
schienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder 
Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervor-
gehen. Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Ver-
sammlung und zwei von der Versammlung bestimmte 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Eides statt zu versi-
chern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine 
demokratische Kandidatenaufstellung gemäß § 33 Abs. 5 
BbgKWahlG beachtet worden sind.

5. Unterstützungsunterschriften

5.1. Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften

5.1.1. Wahlvorschläge von Parteien und politischen Ver-
einigungen, die am heutigen Tag aufgrund eines zurechen-
baren Wahlvorschlages im 20. Deutschen Bundestag oder 
im 7. Landtag Brandenburg durch mindestens eine im Land 
Brandenburg gewählte Abgeordnete oder einen im Land 
Brandenburg gewählten Abgeordneten oder im Kreistag des 
Landkreises Prignitz durch mindestens ein Mitglied seit der 
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

5.1.2. Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am heu-
tigen Tag aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlages 
im Kreistag des Landkreises Prignitz durch mindestens ein 
Mitglied seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, 
sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
befreit.

5.1.3. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine 
der in Nummer 5.1.1. oder 5.1.2. genannten Voraussetzun-
gen für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

5.1.4. Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und 
Einzelbewerbern, die am heutigen Tag aufgrund eines Ein-
zelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Prignitz ver-
treten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften befreit.

5.2. Wichtige Hinweise

5.2.1. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen 
Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung 
oder einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, 
die oder der nicht nach der vorstehenden Nummer 5.1. von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit 
ist, sind mindestens 46 Unterstützungsunterschriften von im 
Wahlgebiet wahlberechtigten Personen beizufügen.

5.2.2. Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunter-
schrift der wahlberechtigten Person ist spätestens bis zum

 Mittwoch, dem 2. März 2022, 16:00 Uhr,

bei der für ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt zuständigen Wahlbehörde (Kommunen) des Wahl-
gebietes zu leisten.

Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehren-
amtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land Brandenburg, vor einer Notarin 
oder einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung 
von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden.

5.2.3. Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften 
sind auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen 
amtlichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem 
Muster der Anlage 6 zu § 32 Abs. 4 Nr. 3 BbgKWahlV unter 
Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen.

5.2.4. Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 
Wahlvorschlagsträgers sofort beim Landkreis Prignitz, 
 Die Kreiswahlleiterin, 
 Berliner Str. 49,
 19348 Perleberg
zur Verfügung gestellt oder in den Wahlbehörden ausgelegt.

Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie An-
schrift einer jeden Bewerberin oder eines jeden Bewer-
bers anzugeben. 
Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen 
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung de-
ren Name und sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese anzugeben. Außerdem hat der Wahlvorschlags-
träger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die 
Bewerberin oder der Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG be-
stimmt worden ist oder eine Ausfertigung der Niederschrift 
über die Bestimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereini-
gung sind ferner auch die Namen und, sofern vorhanden, 
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzugeben. 
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahlvor-
schlag“ anzugeben.

Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter 
den vorgenannten Voraussetzungen auch amtliche Form-
blätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei einer 
ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land Brandenburg, vor einer Notarin oder 
einem Notar oder bei einer anderen zur Beglaubigung er-
mächtigten Stelle ausgeben.

5.2.5. Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigun-
gen, Wählergruppen oder Listenvereini-gungen dürfen erst 
nach der Bestimmung der Bewerberinnen oder des Be-
werbers nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind un-
gültig.

5.2.6. Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Landrätin oder zum Landrat 
des Landkreises Prignitz unterzeichnen. Hat eine Person für 
diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so 
sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten Unterstüt-
zungsunterschriften ungültig.
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5.2.7. Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. 
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewer-
berin oder den Bewerber selbst ist unzulässig.

5.2.8. Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen 
(bei mehreren Vornamen der Rufname oder die Rufnamen), 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Person 
sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. Die 
unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftsleis-
tung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger Unterschriften 
ist wirkungslos.

5.2.9. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körper-
lichen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung 
bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) be-
stimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahl-
berechtigte Person, die wegen einer Behinderung nicht in 
der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann auf Antrag 
die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor einem 
Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. 
Der Antrag kann bis 

Montag, den 28. Februar 2022, 16:00 Uhr, 

schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

5.2.10. Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Un-
terzeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstützungs-

unterschrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebenen 
Unterschriftsliste leisten, zu vermerken, dass sie zum Zeit-
punkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.
6. Mängelbeseitigung

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 3. März 2022, 12:00 
Uhr, können die in § 36 Abs. 2 BbgKWahlG aufgeführten 
Mängel nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungs-
unterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das gleiche 
gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft 
bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. 
Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge be-
rühren, können bis zu der Entscheidung über die Zulassung 
der Wahlvorschläge (§ 37 Abs. 1 BbgKWahlG) beseitigt wer-
den.

7. Zulassung der Wahlvorschläge

Der Kreiswahlausschuss beschließt am 8. März 2022 in öf-
fentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. 
Im Übrigen wird auf § 37 Abs. 1, 2 und 5 bis 7 BbgKWahlG 
und §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

gez.
Annette Löther
Kreiswahlleiterin

Landwirtschafts- und Umweltausschuss
Die 6. Sitzung des Landwirtschafts- und Umweltausschus-
ses Prignitz in der Wahlperiode 2019 – 2024 findet am

Mittwoch, dem 09.02.2022, um 17:30 Uhr

in 19348 Perleberg, Kreisverwaltung Prignitz, 
Berliner Str. 49, Haus 1, Sitzungssaal (Obergeschoss)
statt.

Folgende Tagesordnung wird vorgeschlagen:

I. Öffentlicher Teil

 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Be-
schlussfähigkeit

 2 Feststellung der Tagesordnung

 3 Protokollkontrolle

 4 Einwohnerfragestunde

 5 Vorstellung des Kreisverbandes Gartenfreunde 
Prignitz e.V.

 6 Informationen zur Klärschlammausbringung im 
Landkreis Prignitz

 7 Mitteilungen

 8 Anfragen der Abgeordneten

II. Nichtöffentlicher Teil

 9 Mitteilungen

 10 Anfragen der Abgeordneten

 11 Schließen der Sitzung
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Öffentliche Ausschreibung nach UVgO
Vergabenummer: ISP.006.22/ö

a) Auftraggeber:    
Rettungsdienst Landkreis Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz
Dobberziner Str. 114, 19348 Perleberg

Vergabestelle:    
Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz
Eigenbetrieb des Landkreises Prignitz
Berliner Str. 8, 19348 Perleberg    
Tel. 03876 713 723, Fax: 03876 713 384
Wenke.Rauch@lkprignitz.de

b) Vergabeverfahren:   
Öffentliche Ausschreibung, UVgO
 Vergabe-Nr.: ISP.006.22/ö
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfü-
gung unter: 
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/
company/welcome.do
Angebote sind nur elektronisch zu übermitteln an:  
Vergabemarktplatz Brandenburg http://vergabemarktplatz.
brandenburg.de
c) Art der Leistung: Lieferung  
Ort der Leistung: Rettungsdienst Landkreis Prignitz,
 Dobberziner Str. 114, 19348 Perleberg 
d) wesentlicher Leistungsumfang:  
Lieferung von einem Basisfahrzeug inkl. einer Kofferumset-
zung eines Voll- Aluminiumskofferaufbaus in Gerippebau-
weise sowie einer entsprechenden Aufarbeitung  
Aufteilung in Lose: nein

e) Ausführungszeitraum: 
Fünf Monate nach Auftragserteilung hat mindestens 
eine Teillieferung zu erfolgen, jedoch spätestens bis zum 
30.09.2022 muss die Auslieferung des Fahrzeugs erfolgen
f) Änderungsvorschläge/ Nebenangebote:     
 Nebenangebote sind zugelassen
g) Die Vergabeunterlagen können nach Anmeldung 
unter der Internet-Adresse: http://vergabemarktplatz.bran-
denburg.de kostenfrei heruntergeladen werden. 
h) Entgelt für die Vergabeunterlagen: 
Für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von einer 
elektronischen Vergabeplattform wird kein Entgelt erhoben.
i) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müs-
sen: Deutsch
Angebote in (Währung): EUR

j) Ablauf der Angebotsfrist: 
 24.02.2022 bis 13:00 Uhr
k) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:  
 31.03.2022
l)  wesentliche Zahlungsbedingungen:   
gem. VOL/B und Vergabeunterlagen   
m)          Rechtsform von Bietergemeinschaften: Gesamt-
schuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

n)      Nachweis zur Beurteilung des Bieters:  
Der Nachweis gem. § 31 UVgO umfasst die folgenden An-
gaben:
- Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichba-
res gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder   
die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels 

Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig 
bestätigt wurde,
- ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet,
- dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen 
wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder 
Bieter in Frage stellt,
- dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Ab-
gaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen 
  Sozialversicherung (Unbedenklichkeitsbescheinigungen 
von Krankenkassen und dem Finanzamt) ordnungsgemäß 
erfüllt wurde,
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder 
Wohnsitzes, sowie Angaben,
- dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft 
angemeldet hat

Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Gesetzestreue kann 
die Bescheinigung der Eintragung in das Präqualifikations-
verzeichnis und/oder in das ULV Brandenburg vorgelegt 
werden, sofern dort alle geforderten Nachweise enthalten 
sind. Bieter die nicht in vorgenannte Verzeichnisse eingetra-
gen sind, haben eine Eigenerklärung gem. Formblatt (Eigen-
erklärungen zur Eignung) abzugeben. 

Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in 
die engere Wahl, sind die im Formblatt angegebenen Be-
scheinigungen (Kopien max. sechs Monate alt) innerhalb 
von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft 
sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähig-
keiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im 
Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen 
und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt auch für diese 
anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. 

Weitere vorzulegende Unterlagen:
- Nachweise DIN EN 1789 
- Nachweise DIN  13500 

Sonstige beizufügende Eignungsnachweise:
- Erklärung zu den Ausschlussgründen nach § 123 und 124 
GWB
- Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderung des 
Vergabegesetzes Brandenburg
- Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderung des 
Vergabegesetzes Brandenburg für 
  Nachunternehmer

o) Kriterien für die Auftragserteilung: 
Angebotspreis:   40 %
technische Ausführung  60 %

p) Sonstige Angaben
 Auskünfte zum Verfahren erteilt:  
Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prignitz, 
Frau Wenke Rauch, Berliner Str. 8, 19348 Perleberg, 
Tel.: 03876/713 723; Fax: 03876/713 384

Nachprüfung behaupteter Verstöße:
Vergabekammer (§ 104 GWB):  keine

Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB):  keine

Allg. Fach-/Rechtsaufsicht (§ 31 VOB/A): keine


